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Stationäre 
Hilfe zur Pflege
für Menschen in Alten- und Pflegeheimen

Ein Leitfaden zu den 
Leistungen der Sozialhilfe



Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

wenn durch Alter oder Krankheit ein Leben zuhause 
beschwerlich wird, steht oft ein Umzug in ein Pflege-
heim an. Spätestens dann stellt sich eine Reihe von 
Fragen. Zum Beispiel: Wann besteht Anspruch auf 
Sozialhilfe? Welches Einkommen und Vermögen 
muss man selbst einsetzen? Und wer ist noch unter-
haltspflichtig?

Mit unserem Leitfaden wollen wir die wichtigsten 
Fragen beantworten. Der Ratgeber richtet sich an alle, 
die in ein Alten- und Pflegeheim ziehen wollen oder 
eine Kurzzeitpflege brauchen. Gleichzeitig soll er ein 
Ratgeber für Angehörige sein und für alle anderen, die 
sich über das Thema informieren wollen.

Vereinfachte Berechnungs- und Fallbeispiele erklären 
die zum Teil recht komplexen rechtlichen Vorgaben. 
Allerdings ersetzt unsere Broschüre nicht die konkrete 
Abklärung im Einzelfall. Ich empfehle Ihnen daher, 
früh mit dem Bezirk Oberbayern Kontakt aufzuneh-
men – möglichst schon vor dem Umzug in ein Alten- 
und Pflegeheim. So können alle Fragen rechtzeitig 
geklärt werden.

Unsere Servicestelle sowie die wohnortnahen 
Beratungen vor Ort stehen Ihnen gerne zur Seite.

Ihr

Thomas Schwarzenberger
Bezirkstagspräsident von Oberbayern
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Einführung

Die menschliche Gesellschaft gleicht einem 
Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, 
wenn sich nicht die einzelnen Steine 
gegenseitig stützen würden.
(Lucius Annaeus Seneca, römischer Dichter und Philosoph)

Knapp sechs Millionen Menschen waren 2025 in 
Deutschland pflegebedürftig im Sinne der sozialen 
Pflegeversicherung. Oft kommt die Pflegebedürftigkeit 
ganz überraschend und kann jeden treffen. Vielfach 
sind ambulante pflegerische Maßnahmen ausreichend, 
um der pflegebedürftigen Person einen Verbleib im ei-
genen Haushalt zu ermöglichen und die Bewältigung 
des Alltags zu erleichtern. Erste Anlaufstelle sind in 
Bayern die ambulanten Pflegedienste mit ihrem 
breiten Angebot an professionellen häuslichen Pflege-
maßnahmen. Kann die Pflege nicht im häuslichen 
Umfeld stattfinden, stehen teil- und vollstationäre 
Hilfsangebote in den bayerischen Pflegeeinrichtungen 
zur Verfügung.

Für Betroffene wie Angehörige ist diese neue Lebens
situation eine große Herausforderung. Nicht nur, dass 
möglichst rasch die notwendigen Hilfen gefunden wer-
den müssen, dass der Alltag einer Neuorganisation be-
darf oder dass der Umzug von der gewohnten häusli-
chen Umgebung in eine Einrichtung bewältigt werden 
muss. Oft kommt auch noch die Sorge darüber hinzu, 
wer die Kosten der Pflege übernimmt.

Zwar hat die Einführung der sozialen Pflegeversiche-
rung im Jahr 1995 sowie die darauf folgenden Pflegere-
formen zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der 
Pflegebedürftigen geführt, dennoch übersteigen die 
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Kosten stationärer Pflegeeinrichtungen bei weitem das, 
was einem durchschnittlichen Pflegebedürftigen aus 
Einkommen und Vermögen zur Verfügung steht. In die-
sen Fällen ist die Solidarität der Gemeinschaft gefor-
dert. Mit der Sozialhilfe gibt es eine Institution, die für 
die ungedeckten notwendigen Kosten einsteht.

Sozialhilfe ist kein Almosen, sondern eine Sozialleis-
tung, auf die der Einzelne einen Rechtsanspruch hat. 
Die Leistungen der sogenannten Hilfe zur Pflege neh-
men hierbei einen bedeutenden Raum ein. So trug der 
Bezirk Oberbayern zur Finanzierung von Pflege im Heim 
im Jahr 2025 rund 230 Millionen Euro bei.

Mit rund 230 Millionen 
Euro unterstützte der 
Bezirk Oberbayern im 
Jahr 2025 die 
Finanzierung der 
stationären Pflege.
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Allgemeines 
zur Sozialhilfe

Nur wenn die 
eigenen Mittel 

nicht ausreichen, 
springt die 

Sozialhilfe ein.

Was versteht man unter Nachrang der Sozialhilfe?

Leistungen der Sozialhilfe für stationäre Alten- und 
Pflegeheime sind im zwölften Buch des Sozialgesetz
buches (SGB XII) geregelt. Sozialhilfe erhält nach 
§ 2 SGB XII nicht, wer sich selbst helfen kann oder wer 
die erforderliche Hilfe von anderen, besonders von 
Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistun-
gen (z. B. der Pflegekasse, Beihilfestelle, Rentenver
sicherung, Krankenkasse) oder von sonstigen Dritten 
(z. B. vertraglich Verpflichteten, Beschenkten, Unter
haltspflichtigen) erhält. Man spricht vom sogenannten 
Nachranggrundsatz der Sozialhilfe.

Um die Heimkosten zu decken, muss daher zunächst 
das eigene Einkommen eingesetzt werden. Hinzu 
kommt das eigene Vermögen, sofern es über der jewei-
ligen Freigrenze liegt. Außerdem müssen Ansprüche 
gegen Dritte geltend gemacht werden, soweit diese 
kurzfristig realisierbar sind.

Bleibt dann immer noch ein ungedeckter Bedarf, 
wird Sozialhilfe gewährt.

Wann beginnt die Sozialhilfeleistung?

Können Heimkosten nicht aus eigenen Mitteln gedeckt 
werden, sollte der Sozialhilfeträger umgehend hierüber 
informiert werden. Denn erst ab diesem Zeitpunkt 
setzt die Leistung der Sozialhilfe ein. Rückwirkend kann 
keine Sozialhilfe gewährt werden. Sind Heimkosten 
bereits gezahlt worden, werden diese durch Sozialhilfe-
leistungen nicht erstattet. Das gilt auch, wenn die 
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Kosten vorübergehend zum Beispiel von Angehörigen, 
aus Darlehen oder dem Schonvermögen gedeckt 
wurden.

Es sollte daher rechtzeitig ein Antrag gestellt und 
auch die Heimverwaltung hierüber informiert werden.

Wie wird ein Sozialhilfeanspruch geltend gemacht?

Zu beachten ist, dass der Sozialhilfeträger rechtzeitig – 
das heißt zum Beispiel bereits vor dem Umzug ins Pfle-
geheim – von der Notlage Kenntnis erhält. Erforderlich 
ist im Regelfall ein vollständig ausgefüllter Sozialhilfe-
antrag. Hilfeleistungen können über unsere Homepage 
www.bezirk-oberbayern.de online beantragt werden. 
Nach einer Authentifizierung (z. B. durch die Bayern-ID 
oder ELSTER) bzw. Hochladen des Personalausweises 
kann der Antrag online vollständig ausgefüllt und an-
schließend übermittelt werden. Der Sozialhilfeantrag 
kann aber auch in Papierform beim Bezirk Oberbayern 
angefordert (Tel. 089 2198-21010) oder unter 
www.bezirk-oberbayern.de direkt von der Homepage 
heruntergeladen werden. In diesem Fall muss der 
ausgefüllte Antrag eigenhändig (oder von einer bevoll-
mächtigten Person bzw. einem Betreuer) unterschrie-
ben und an den Bezirk Oberbayern übersandt werden. 
Auf der Homepage gibt es auch weitergehende Infor-
mationen, beispielsweise zu Ansprechpartnern, Sprech-
zeiten sowie eine Übersicht der Pflegeheime.

Rückwirkend 
wird keine 

Hilfe zur Pflege 
gewährt. 

Bitte stellen 
Sie rechtzeitig 

einen Sozial­
hilfeantrag!
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Außerdem werden zur Prüfung des 
Sozialhilfeantrags benötigt:

	y Einkommensnachweise (über Rente, Gehalt, 
Krankengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld etc.)

	y Kontoauszüge der Girokonten der letzten drei 
Monate (vollständig)

	y Vermögensnachweise (über Sparbücher, Konten, 
Aktienfonds, Bausparverträge, Lebensversicherun-
gen, Sterbegeldversicherungen, Bestattungsvorsor-
gen etc.)

	y weitere Versicherungspolicen (z. B. Hausrat-/
Haftpflichtversicherungen)

	y Mietvertrag bzw. Unterlagen über Wohneigentum 
und die dafür laufenden Kosten (bei Ehegatten)

	y bei Immobilieneigentum Einheitswertbescheid 
und Grundbuchauszug

	y Übergabe-, Erbauseinandersetzungs-, Versorgungs
verträge und dergleichen (Kauf- oder Schenkungs
verträge) bei Rechten aus Immobilien

	y wenn innerhalb der letzten zehn Jahre Vermögens-
werte (Haus- und Grundbesitz, Barvermögen, weitere 
Werte, Sammlungen etc.) übergeben oder verschenkt 
wurden: eine Auflistung mit Wertangabe und Kopien 
etwaiger Verträge

	y Bescheid der Pflegekasse über den Pflegegrad für 
die vollstationäre Pflege sowie die Höhe der Pflege-
leistungen und des Leistungszuschlags (§ 43c SGB XI)

	y ggf. Scheidungsurteil, Unterhaltstitel
	y ggf. Betreuerausweis oder Vollmacht
	y Schwerbehindertenausweis (ggf. beim Zentrum 

Bayern Familie und Soziales [ZBFS] beantragen)
	y ggf. Bescheid des Blindengeldes
	y notarielle Verträge
	y evtl. weitere Einkommens- und Vermögens

nachweise

Anträge und 
Informationen 

finden Sie unter 
www.bezirk-

oberbayern.de
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	y Namen und Anschriften der Familienangehörigen 
(Eltern, Kinder)

	y weitere Unterlagen je Einzelfall

In der Regel ist jedem Pflegeheim eine konkrete An-
sprechperson beim Bezirk Oberbayern zugeordnet. 
Diese prüft die Antragsunterlagen und stellt fest, ob 
Sozialhilfe für die Kosten der Pflege benötigt wird.

Das Wichtigste auf einen Blick

	– Sozialhilfe ist grundsätzlich nachrangig. Neben 
dem Einsatz der eigenen finanziellen Mittel sind 
zunächst auch Ansprüche gegen Rententräger, 
Pflegeversicherung, Beihilfestelle oder andere 
Dritte geltend zu machen.

	– Der Sozialhilfeträger benötigt zur Entscheidung 
über die Hilfe einen ausgefüllten Antrag mit 
Nachweisen. Dieser kann über die Homepage 
des Bezirks Oberbayern online übermittelt 
werden. Es ist aber auch möglich, das Antrags-
formular beim Bezirk Oberbayern anzufordern, 
bzw. von der Homepage herunterzuladen, und 
dieses unterschrieben mit Nachweisen an den 
Bezirk Oberbayern zu übersenden.

	– Sozialhilfe wird nicht rückwirkend, sondern erst 
ab Kenntnis gewährt. Wenden Sie sich daher 
rechtzeitig an den Sozialhilfeträger.
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Welche Sozialhilfeleistungen gibt es bei der 
Pflege im Heim?

Sozialhilfe, die bei einer Unterbringung im Pflegeheim 
gewährt wird, setzt sich oft aus verschiedenen Leistun-
gen der Sozialhilfe zusammen. Folgende Begriffe 
können dem Pflegebedürftigen insbesondere im 
Sozialhilfebescheid begegnen:

	y Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(4. Kapitel SGB XII)

	y Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	y Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	y Leistungen für Personen unterhalb des Pflegegrades 

2 in Einrichtungen [Hilfe in besonderen Lebenslagen 
(§ 73 SGB XII)]

In der Praxis übernimmt der Sozialhilfeträger zum 
einen die nicht durch das eigene Einkommen und die 
Leistungen der Pflegekasse gedeckten Heimkosten und 
rechnet diese direkt mit der Einrichtung ab. Darüber 
hinaus wird ein sogenannter Barbetrag gewährt, 
welcher als eine Art Taschengeld zur freien Verfügung 
steht. Dieser beträgt derzeit in den meisten Teilen 
Oberbayerns 152,01 Euro monatlich (Stand: 2025).

Außerdem wird eine Bekleidungspauschale gewährt. 
Diese beträgt monatlich 35,80 Euro und wird direkt an 
die Einrichtung gezahlt (§ 27b SGB XII).
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Was muss bei der Wahl des Pflegeheimes 
beachtet werden?

Grundsätzlich kann das Pflegeheim frei gewählt wer-
den, der Sozialhilfeträger macht hierzu keine Vorgaben. 
Voraussetzung für die anschließende Gewährung von 
Sozialhilfe im Heim ist lediglich, dass die Einrichtung 
eine sogenannte Pflegesatzvereinbarung mit dem 
Bezirk Oberbayern geschlossen hat. Dies ist bei nahezu 
allen Einrichtungen der Fall und kann in der Heimver-
waltung oder beim Bezirk Oberbayern erfragt werden.

Eine Übersicht der Pflegeheime finden Sie im Pflege-
finder für Bayern unter www.stmgp.bayern.de/pflege/
pflegefinder.

Auch ein Umzug in ein anderes Pflegeheim ist in der 
Regel möglich. Diesen Wunsch haben Pflegebedürftige 
oftmals, um zum Beispiel näher bei ihren Angehörigen 
zu sein. Damit die Finanzierung der Heimkosten auch 
in der neuen Einrichtung gesichert ist, sollte dies recht-
zeitig vor dem Umzug mit der zuständigen Ansprech-
person beim Bezirk Oberbayern besprochen werden.
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Welche Behörde ist zuständig?

Die Übernahme der nicht gedeckten Kosten für die voll-
stationäre Pflege kann bei den bayerischen Bezirken 
beantragt werden. Diese sind auch für die häusliche 
und teilstationäre Pflege zuständig.

Auch ergänzende Leistungen für Kurzzeitpflege wer-
den von der vollstationären Hilfe zur Pflege umfasst. 
Dies kann zum Beispiel dann erforderlich sein, wenn 
die Pflegeperson vorübergehend verhindert ist.

Örtlich zuständig bei vollstationärer Pflege ist 
derjenige der bayerischen Bezirke, in dessen Bereich die 
pflegebedürftige Person vor dem Umzug in ein Pflege-
heim ihren sogenannten „gewöhnlichen Aufenthalt“ 
hatte. Dies ist in der Regel der Wohnort vor der Aufnah-
me im Pflegeheim. Liegt dieser zum Beispiel in Mün-
chen, ist in der Regel der Bezirk Oberbayern zuständig.

Das Wichtigste auf einen Blick

Zuständig für die Sozialhilfe bei vollstationärer 
Pflege sind die bayerischen Bezirke.

Die Sozialhilfe umfasst hierbei:
	– ungedeckte Pflegeheimkosten
	– Taschengeld (sogenannter Barbetrag)
	– Bekleidungsbeihilfe

Der Heimplatz kann in der Regel frei gewählt 
werden. Hinweis: Für Hilfen zur ambulanten und 
teilstationären Pflege sind ebenfalls die Bezirke 
zuständig.

Übersicht der Pflegeheime: Pflegefinder für 
Bayern unter www.stmgp.bayern.de/pflege/
pflegefinder
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Einkommen 
und Vermögen



Einkommen 
und Vermögen

Nach den gesetzlichen Vorschriften muss vorrangig vor 
den Leistungen der Sozialhilfe zunächst das eigene 
Einkommen und Vermögen zur Deckung der Pflege-
heimkosten und des täglichen Bedarfs verwendet wer-
den. Für bestimmte Einkommens- und Vermögensarten 
gibt es jedoch Ausnahmen. Auch sonstige Ansprüche 
sind vorrangig geltend zu machen. Hierzu gehört zum 
Beispiel der Antrag auf Leistungen der Pflegekasse.

In diesem Zusammenhang begegnet man auch 
dem Fachbegriff Nachranggrundsatz der Sozialhilfe 
(siehe Abschnitt: „Was versteht man unter Nachrang 
der Sozialhilfe?“).

Reichen die eigenen Mittel nicht aus, werden die 
verbleibenden offenen Kosten durch den Sozialhilfe
träger übernommen.

Wessen Einkommen und Vermögen 
wird berücksichtigt?

Bei Sozialhilfeleistungen für die Kosten in einem 
Pflegeheim ist das Einkommen und Vermögen des 
Pflegebedürftigen und seines Ehegatten maßgeblich. 
Den Ehegatten gleich gestellt sind die Lebenspartner 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sowie die Per
sonen, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben.
Anders als im Zivilrecht macht es für die Gewährung 
von Sozialhilfe also keinen Unterschied, ob man zum 
Beispiel verheiratet ist oder nicht.
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Benötigt ein alleinstehender Heimbewohner Sozialhilfe 
für seine Pflegeheimkosten, muss er sein gesamtes 
Einkommen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
zur Deckung der Kosten einsetzen und bei der Einrich-
tung einzahlen.

Bei Ehegatten und Lebenspartnern muss die Eigen
beteiligung zunächst vom Sozialhilfeträger aus dem 
gemeinsamen Einkommen errechnet werden.

Was gehört zum Einkommen im Sinne des SGB XII?

Zum Einkommen gehören nach § 82 SGB XII alle 
Einkünfte in Geld oder Geldeswert ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft und Rechtsnatur mit Ausnahme einzel-
ner Einkünfte. Der Begriff des Einkommens im Sinne 
dieses Gesetzes deckt sich nicht mit den steuerrecht
lichen Bestimmungen.

Es kommt nicht darauf an, ob die Einkünfte regel
mäßig oder unregelmäßig gezahlt werden oder un-
pfändbar sind.
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Geschütztes Einkommen
Die üblichen Renteneinkünfte sind immer vorrangig für 
die Pflegeheimkosten einzusetzen. Darüber hinaus gibt 
es einige Einkommensarten, welche dem Pflegebedürf-
tigen im Heim auch bei Sozialhilfegewährung zur frei-
en Verfügung verbleiben. Ein solcher Schutz kann oft-
mals zum Beispiel für Einkünfte gegeben sein,

	y welche einen Entschädigungshintergrund haben 
(Einkünfte für Kriegsopfer, Contergan-Geschädigte, 
Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte u. ä.)

	y welche zweckbestimmt sind (zum Beispiel das 
Blindengeld)

	y oder welche aus einer privaten Altersvorsorge 
stammen (im Umfang von ca. 100 Euro monatlich).

	y Der Sozialhilfeträger prüft bei Antragstellung, ob 
ein geschütztes Einkommen vorliegt und informiert 
den Pflegebedürftigen darüber, ob das Einkommen 
zur Deckung der Heimkosten eingesetzt werden 
muss oder nicht.

Was ist vom Einkommen absetzbar?

Für die Sozialhilfegewährung maßgeblich ist immer 
der Nettobetrag des Einkommens.
Es werden also zunächst

	y auf das Einkommen entrichtete Steuern sowie
	y Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung

in Abzug gebracht.
Des Weiteren kann das Einkommen um weitere 
Verbindlichkeiten zu reduzieren sein. Diese sind z. B. 
Beiträge zu öffentlichen und privaten Versicherungen 
(soweit gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund 
und Höhe angemessen)

Nicht alle 
Rentenein­
künfte und 

Einkommens­
arten sind für 

Heimkosten 
einzusetzen.
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Was gehört zum einzusetzenden Vermögen 
im Sinne des SGB XII?

Vermögen ist nach § 90 SGB XII das gesamte verwert-
bare Vermögen, wie Barvermögen, Spar- und Bauspar-
verträge, Lebensversicherungen, Aktien, Immobilien etc. 
Bevor Sozialhilfe gewährt werden kann, müssen diese 
Vermögenswerte neben dem Einkommen vorrangig zur 
Deckung der Heimkosten eingesetzt werden.

Geschützes Vermögen
Allerdings gibt es Vermögensarten, welche bei der 
Gewährung von Sozialhilfe stets unberücksichtigt 
bleiben (§ 90 Abs. 2 und 3 SGB XII) sowie weitere 
Freibeträge. Es handelt sich hierbei um das soge
nannte Schonvermögen.
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Dies sind insbesondere:
	y ein angemessenes Hausgrundstück, das von der 

leistungsberechtigten Person oder ihrem Ehegatten 
allein oder zusammen mit Angehörigen bewohnt 
wird und nach dem Tod der leistungsberechtigten 
Person weiter bewohnt werden soll,

	y kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte bis 
zu 10.000 Euro bei Alleinstehenden bzw. bis zu 
20.000 Euro bei Verheirateten,

	y ein angemessenes Kraftfahrzeug bis zu einem 
Verkehrswert von 7.500 Euro

	y eine angemessene Bestattungsvorsorge (bis 5.400 
Euro) ist immer geschützt. Höhere Beträge erfordern 
eine Prüfung der Angemessenheit für den Einzelfall.

	y das bayerische Landespflegegeld. Geschützt sind 
auch angesparte Beträge.

	y ein zusätzlicher Freibetrag gemäß § 66a SGB XII von 
bis zu 25.000 Euro für Lebensführung und Alters
sicherung, sofern dieser Betrag ganz oder überwie-
gend aus selbstständiger und nichtselbstständiger 
Tätigkeit der Leistungsberechtigten während des 
Leistungsbezugs erworben wird.

Für Ehegatten im Berufsleben können höhere Freibe
träge gelten.

Was geschieht, wenn das Vermögen nicht 
sofort verwertet werden kann?

Der Sozialhilfeträger hat auch die Möglichkeit, die Kos-
ten der Pflege im Heim in Form eines Darlehens zu 
übernehmen (§ 91 SGB XII). Dies kann notwendig sein, 
wenn zwar vorrangig für Heimkosten einzusetzendes 
Vermögen vorhanden ist, dies jedoch nicht sofort ver-
wertet werden kann oder die sofortige Verwertung 
eine Härte bedeuten würde.

Für die 
Heimkosten 

müssen 
nicht alle 

Vermögens­
werte ver­

braucht werden.
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Der Sozialhilfeträger kann eine Sicherung des Rück
zahlungsanspruchs verlangen. Je nach Art des Vermö-
gens kann dies zum Beispiel durch Grundschuldeintra-
gung, Verpfändung oder Abtretungserklärung erfolgen.

Am häufigsten erfolgt eine Darlehensgewährung bei 
Immobilienvermögen.

Beispiel 1:
Eine Immobilie soll verkauft werden
Die pflegebedürftige Person ist verwitwet und hat vor 
Einzug ins Pflegeheim in einer Eigentumswohnung ge-
lebt. Diese steht nun leer und soll verkauft werden. Der 
Verkauf wird einige Zeit dauern. Die Kosten der Pflege 
im Heim können in der Zwischenzeit nicht aus anderen 
Mitteln gedeckt werden. Daher wird ein Sozialhilfean-
trag beim Bezirk Oberbayern gestellt.

Da die Bank ein überbrückendes Darlehen abgelehnt 
hat, springt nun der Sozialhilfeträger ein und über-
nimmt die Pflegeheimkosten übergangsweise in Form 
eines Darlehens.

Nachdem die Immobilie verkauft worden ist, wird das 
Darlehen an den Sozialhilfeträger zurückgezahlt. Die 
Heimkosten können zukünftig laufend aus dem Ver-
kaufserlös gedeckt werden.

Beispiel 2:
Eine Immobilie soll für den Ehegatten erhalten werden
Der Pflegebedürftige ist verheiratet und lebte vor Einzug 
ins Pflegeheim mit der Ehefrau in einem großen Einfa-
milienhaus. Da die Eheleute die Pflegeheimkosten nicht 
vollständig aus anderen Mitteln decken können, wird 
ein Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe gestellt. Der 
Sozialhilfeträger stellt fest, dass die Immobilie nach den 
rechtlichen Vorschriften nicht mehr angemessen und 
somit nicht geschützt ist.

Es kommt 
immer auf den 

Einzelfall an, 
ob und in 

welcher Form 
ein Darlehen 

gewährt wird.
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Allerdings würde es für die Ehefrau eine Härte bedeu-
ten, wenn sie sofort aus dem Familienheim ausziehen 
und dieses verkaufen müsste. Der Sozialhilfeträger 
übernimmt daher die Pflegeheimkosten im Rahmen 
eines Darlehens, solange die Ehefrau noch in dem An-
wesen wohnt. Zur Sicherung der späteren Rückzahl
ungsansprüche wird eine Grundschuld eingetragen.

Berechnungsbeispiele (stark vereinfachte Darstellung)

Beispiel 1:
Alleinstehende Person in einer Pflegeeinrichtung
Frau A. ist 80 Jahre alt, verwitwet und befindet sich seit 
14 Monaten mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim. Bis-
lang konnte sie die Heimkosten aus eigenen Mitteln 
decken. Nun beantragt sie erstmals Leistungen der Hilfe 
zur Pflege. Sie verfügt monatlich über nachstehend 
genannte Einkünfte:

	y Altersrente 490 Euro
	y Witwenrente 300 Euro
	y Leistungen der Pflegekasse (Grad 3) 1.319 Euro
	y Leistungszuschlag der Pflegekasse (30 Prozent des 

pflegebedingten Eigenanteils) 521 Euro
Die Pflegekosten betragen 3.000 Euro monatlich. 
Davon entfallen auf den pflegebedingten Eigenanteil 
1.738 Euro. Zusätzlich fallen 1.200 Euro für alle weiteren 
Kosten wie Unterkunft und Verpflegung an. Insgesamt 
betragen die Heimkosten monatlich 4.200 Euro.

Frau A. verfügt noch über ein verbleibendes Spargut
haben in Höhe von 12.000 Euro. Das Renteneinkommen 
hat Frau A. zur Deckung der Heimkosten in voller Höhe 
(790 Euro) einzusetzen ebenso wie die Leistungen der 
Pflegekasse (1.319 Euro zuzüglich 521 Euro).
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Es ergibt sich folgende Berechnung der 
notwendigen Sozialhilfe:

Monatlich verbleibt ein offener Betrag von 1.757,81 Euro 
welcher zunächst noch für einen Monat vollständig 
aus dem Vermögen gedeckt werden kann. Zur 
Berechnung des Leistungszuschlags siehe Seite 36 f.

Ist der Vermögensfreibetrag von 10.000 Euro nach 
etwa einem Monat erreicht, wird der offene Betrag 
anschließend monatlich vom Sozialhilfeträger 
übernommen.

Heimkosten monatlich 4.200,00 Euro

Barbetrag zur persönlichen Verfügung 152,01 Euro

Bekleidungspauschale 35,80 Euro

Kosten monatlich gesamt 4.387,81 Euro

abzüglich Leistungen der Pflegekasse −1.319,00 Euro

abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse −521,00 Euro

abzüglich Renteneinkommen −790,00 Euro

offene Restkosten 1.757,81 Euro
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Beispiel 2:
Ehepaar (ein Ehegatte befindet sich im Pflegeheim)
Frau B. ist 75 Jahre alt, verheiratet und befindet sich seit 
zwei Monaten mit Pflegegrad 2 im Pflegeheim. Der 
Ehegatte lebt in einer Mietwohnung.
Das Ehepaar verfügt über folgende Einkünfte:

	y Altersrente Ehefrau 670 Euro
	y Altersrente Ehemann 850 Euro
	y Leistungen der Pflegekasse (Grad 2) 805 Euro
	y Leistungszuschlag der Pflegekasse (15 Prozent des 

pflegebedingten Eigenanteils) 275 Euro
Der Ehemann zahlt monatlich 600 Euro Warmmiete.

Es besteht eine Haftpflichtversicherung, für die ein 
monatlicher Beitrag in Höhe von 12 Euro zu leisten ist. 
Die Pflegekosten betragen 2.600 Euro monatlich. 
Davon entfallen auf den pflegebedingten Eigenanteil 
1.830 Euro. Zusätzlich fallen 1.200 Euro für alle weiteren 
Kosten wie Unterkunft und Verpflegung an. Die Heim-
kosten betragen insgesamt 3.800 Euro im Monat. 
Das Sparvermögen der Eheleute beläuft sich auf 
26.000 Euro.

Die Ehegatten bilden nach den sozialhilferechtlichen 
Vorschriften eine sogenannte Einsatzgemeinschaft. 
Das heißt, sie haben aus ihrem gemeinsamen Einkom-
men eine Eigenbeteiligung zu den Pflegeheimkosten 
zu leisten.

Dieser Eigenanteil berechnet sich wie folgt:
(stark vereinfachte Darstellung)

Altersrente Ehefrau 670,00 Euro

Altersrente Ehemann 850,00 Euro

Einkommen gesamt 1.520,00 Euro
abzüglich monatlicher Beitrag zur 
privaten Haftpflichtversicherung –12,00 Euro

anzurechnendes Gesamteinkommen 1.508,00 Euro
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Bedarf vom Ehemann zu Hause:

Monatlicher Kostenbeitrag aus Einkommen:

Das Ehepaar hat hier aus dem gemeinsamen Einkom-
men eine Eigenbeteiligung in Höhe von 245 Euro zu 
leisten. Dem zu Hause lebenden Ehepartner verbleibt 
somit ein Betrag in Höhe 1.263 Euro.

Es ergibt sich folgende Berechnung der 
notwendigen Sozialhilfe:

Regelbedarf (Stufe 1) 563,00 Euro

Miete 600,00 Euro

Kosten für Besuchsfahrten im Heim u. ä. 100,00 Euro

zu berücksichtigender Bedarf 1.263,00 Euro

Einkommen der Eheleute 1.508,00 Euro

abzüglich Bedarf des Ehemannes –1.263,00 Euro

Eigenbeteiligung für Heimkosten 245,00 Euro

Heimkosten monatlich 3.800,00 Euro

Barbetrag zur persönlichen Verfügung 152,01 Euro

Bekleidungspauschale 35,80 Euro

Kosten monatlich gesamt 3.987,81 Euro

abzüglich Leistungen der Pflegekasse –805,00 Euro

abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse –275 Euro

abzüglich Kostenbeitrag aus Rente –245 Euro

offene Heimkosten 2.662,81 Euro
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Monatlich verbleibt ein offener Betrag von 2.662,81 Euro, 
welcher zunächst noch aus dem Vermögen gedeckt 
werden kann. Ist der Vermögensfreibetrag der Eheleute 
von 20.000 Euro in etwa zwei Monaten erreicht, wird 
der offene Betrag anschließend monatlich vom 
Sozialhilfeträger übernommen. Die Eigenbeteiligung 
ist in der Regel direkt an den Heimträger zu zahlen. 
Auch der Bezirk Oberbayern überweist die Sozialhilfe 
für die Restheimkosten direkt an die Einrichtung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Einkommen und Vermögen müssen bis auf be-
stimmte Ausnahmen vorrangig zur Deckung der 
Heimkosten eingesetzt werden. Ausgenommen 
ist ein Freibetrag.

	– für Alleinstehende von bis zu 10.000 Euro
	– für Paare von bis zu 20.000 Euro
	– für Ehegatten im Berufsleben gesondert 
berechnet

Der Heimplatz kann in der Regel frei 
gewählt werden.

25



Verträge und 
Schenkungen



Verträge und 
Schenkungen

Welche Ansprüche macht der Sozialhilfeträger 
gegen Dritte geltend?

Werden Leistungen der Sozialhilfe für die Kosten im 
Pflegeheim gewährt, prüft der Sozialhilfeträger auch, 
ob die pflegebedürftige Person Ansprüche gegen 
weitere Dritte hat. Außer der gesetzlichen Unterhalts-
pflicht ergeben sich solche Ansprüche in der Praxis 
am häufigsten aufgrund von Verträgen, Schenkungen 
und Erbfällen.

Hierbei gehen Ansprüche aus Verträgen und Erb
fällen der Rückforderung von Schenkungen vor.

Diese Ansprüche kann der Träger der Sozialhilfe 
maximal bis zur Höhe seiner Aufwendungen auf sich 
überleiten (§ 93 SGB XII). Durch die Überleitung kann 
der Sozialhilfeträger den Anspruch im eigenen Namen 
geltend machen.

Diese Vorschrift dient der Durchsetzung des Nach-
ranggrundsatzes der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII).

Was passiert mit Ansprüchen 
aus Übergabeverträgen?

Bei der Übergabe von Grundstücken, Wohnungs- oder 
sonstigen Miteigentumsanteilen werden in den nota-
riellen Verträgen oftmals zugunsten der übergebenden 
Person Ansprüche auf ein Wohnrecht, Wart und Pflege, 
Verköstigung und/oder eine Leibrente vereinbart.

Muss die übergebende Person aufgrund von Pflege-
bedürftigkeit auf Dauer in ein Pflegeheim ziehen, kann 
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sie die ihr auf dem Anwesen eingeräumten Rechte nicht 
mehr vor Ort wahrnehmen. Je nach Ausgestaltung des 
Vertrages steht ihr als Ersatz hierfür eine Entschädigung 
in Geld zu. Diese geldwerten Ansprüche aus dem Ver-
trag leitet der Sozialhilfeträger gemäß § 93 Abs. 1 SGB 
XII auf sich über und macht diese anstelle der berech-
tigten Person zivilrechtlich geltend.

Beispiel
Sohn S. hat sich am 1.1.2021 in einem notariellen Vertrag 
verpflichtet, seiner Mutter M. eine monatliche Leibrente 
in Höhe von 200 Euro zu zahlen. Seit 1.7.2023 zahlt 
der Sohn die Leibrente nicht mehr. Frau M. muss ab 
1.1.2024 in ein Pflegeheim und stellt beim Bezirk Ober-
bayern einen Antrag auf Übernahme der Heimkosten. 
Nach Prüfung der Einkommens- und Vermögens
verhältnisse übernimmt der Bezirk Oberbayern die 
nicht gedeckten Heimkosten im Rahmen der Sozialhilfe 
in Höhe von monatlich 2.000 Euro ab dem Zeitpunkt 
der Antragstellung.

Da Sohn S. bereits ab 1.7.2023 die Leibrente nicht mehr 
gezahlt hat, leitet der Bezirk Oberbayern den Anspruch 
von der Mutter gegen den Sohn ab diesem Zeitpunkt 
auf sich über. Die Überleitung von Ansprüchen, die be-
reits vor der Sozialhilfegewährung entstanden sind, ist 
nach höchstrichterlicher Rechtsprechung möglich. S. 
wird daher für Januar 2024 zur Zahlung von 1.400 Euro 
(200 Euro x 7 Monate für 07/2023 bis 01/2024), und ab 
Februar 2024 von 200 Euro monatlich aufgefordert.

Werden Schenkungen zurückgefordert?

Hat die pflegebedürftige Person früher Vermögens
werte (z. B. Geldbeträge, Haus- und Grundbesitz oder 
sonstige Vermögensgegenstände) verschenkt und ist sie 
innerhalb von zehn Jahren nach der Schenkung bedürf-
tig geworden, hat sie gemäß § 528 Abs. 1 BGB gegen die 

Vertragliche 
Ansprüche 
gehen den 

Leistungen der 
Sozialhilfe vor.
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beschenkte Person einen Rückforderungsanspruch. Die 
pflegebedürftige Person kann jedoch nur zurückfor-
dern, was sie benötigt, um die Pflegeheimkosten und 
ihren angemessenen sonstigen Bedarf zu decken.

Im Regelfall leitet der Sozialhilfeträger den Anspruch 
gemäß § 93 Abs. 1 SGB XII auf sich über und macht die-
sen anstelle des Schenkenden zivilrechtlich geltend. 
Bei mehreren Beschenkten haftet die zuletzt beschenk-
te Person vor der früher beschenkten Person.

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die be-
schenkte Person durch die Herausgabe des Geschenkes 
selbst bedürftig werden würde. Kein Anspruch auf 
Rückforderung besteht zum Beispiel auch dann, wenn 
es sich um übliche Geschenke zu Geburtstagen, Hoch-
zeiten und ähnlichen Anlässen gehandelt hat (soge-
nannte Anstandsschenkungen).

Beispiel
Mutter M. schenkt Sohn S. am 1.1.2019 einen Geld
betrag in Höhe von 5.000 Euro. S. zahlt mit diesem 
Geld vorzeitig ein Darlehen zurück. Der Bezirk Ober-
bayern übernimmt ab 1.1.2024 die nicht gedeckten 
Pflegeheimkosten für M. im Rahmen der Sozialhilfe.

Der Sozialhilfeträger leitet den Anspruch auf Schen-
kungsrückforderung von M. gegen S. gem. § 528 BGB 
auf sich über. S. hat sich daher solange an den Heim-
kosten zu beteiligen, bis eine Summe von 5.000 Euro 
aufgebraucht ist.

Schenkungen 
können bei 
wirtschaft­

licher Notlage 
zurück­

gefordert 
werden.
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Anmerkung:
S. kann gegen den Anspruch nicht einwenden, dass er 
das Geld nicht mehr hat, da er durch den Einsatz der 
5.000 Euro von einer Verbindlichkeit befreit wurde. 
Dies stellt einen andauernden Vermögensvorteil dar.

Das Wichtigste auf einen Blick

Hat die pflegebedürftige Person Ansprüche 
gegen Dritte, kann der Bezirk Oberbayern diese 
auf sich überleiten und in eigenem Namen 
geltend machen.

In der Praxis handelt es sich häufig um 
Ansprüche aus Übergabeverträgen, Schenkungen 
oder Erbfällen.
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Unterhaltsansprüche

Weitere Ansprüche gegen Dritte sind die Unterhalts
ansprüche nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB). Hat die pflegebedürtftige Person 
im Heim solche zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche, 
gehen diese für die Zeit der Gewährung von Hilfe zur 
Pflege grundsätzlich auf den Sozialhilfeträger über 
(§ 94 SGB XII). Die Behörde kann diese Ansprüche hier-
durch in eigenem Namen geltend machen.

Wer ist unterhaltspflichtig?

Verwandte in gerader Linie, also zum Beispiel Groß
eltern, Eltern, Kinder und Enkel, sind einander nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu Unterhalt verpflichtet 
(§ 1601 BGB). Des Weiteren schulden sich getrennt le-
bende und eventuell geschiedene Ehegatten Unterhalt. 
Der Sozialhilfeträger prüft jedoch nur die Unterhalts
ansprüche der pflegebedürftigen Person gegenüber

	y deren getrennt lebenden oder geschiedenen 
Ehegatten und

	y deren Kindern und Eltern.

Entferntere Angehörige, zum Beispiel die Enkel der 
pflegebedürftigen Person, können vom Sozialhilfeträ-
ger nicht zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden. 
Zwischen Verwandten in Seitenlinie, zum Beispiel Ge-
schwistern, gibt es keine Unterhaltsverpflichtung nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Ebenfalls nicht zu Unterhaltszahlungen verpflichtet 
ist der nicht getrennt lebende Ehepartner einer pflege-
bedürftigen Person. Sein Einkommen und Vermögen 
wird bereits bei der Sozialhilfegewährung und Berech-
nung der Eigenbeteiligung umfassend berücksichtigt 
(siehe Kapitel „Einkommen und Vermögen“, Seite 16).
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Einkommensgrenzen seit dem Jahr 2020

Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sind 
seit dem 1.1.2020 Unterhaltsansprüche gegenüber den 
Kindern und Eltern der pflegebedürftigen Person nicht 
zu berücksichtigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn 
deren jährliches Gesamteinkommen jeweils mehr als 
100.000 Euro beträgt (Jahreseinkommensgrenze).

Das bedeutet, dass ab dem 1.1.2020 Unterhaltsan-
sprüche gegenüber den Kindern und Eltern der pflege-
bedürftigen Person ausgeschlossen sind, wenn deren 
Jahresbruttoeinkommen jeweils geringer ist als 
100.000 Euro.

Hinweis
Die eingeschränkte Unterhaltspflicht gilt nicht, 
wenn zum Beispiel aufgrund von Schenkungen oder 
Übergabeverträgen andere Ansprüche geltend ge-
macht werden.

Bis zur 
Einkommens­

grenze von 
100.000 Euro 

sind Eltern und 
Kinder nicht 
unterhalts­

pflichtig.

Das Wichtigste auf einen Blick

Der Sozialhilfeträger prüft Unterhaltsansprüche 
ausschließlich gegenüber Eltern und Kindern 
sowie getrennt lebenden oder geschiedenen 
Ehepartnern der pflegebedürftigen Person.

Gegenüber den Kindern und Eltern der pflege
bedürftigen Person werden Unterhaltsansprüche 
seit dem 1.1.2020 nur berücksichtigt, wenn das 
Jahresbruttoeinkommen mehr als 100.000 Euro 
beträgt ( je unterhaltsverpflichteter Person).
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Ergänzende Hinweise

Welche Leistungen gewährt die Pflegekasse?

Für die Pflege in stationären Einrichtungen erhalten 
Versicherte auf Antrag Leistungen ihrer Pflegeversiche-
rung. Der Antrag muss durch die pflegebedürftige Per-
son oder ihre Bevollmächtigten beziehungsweise ihre 
Betreuung bei der Pflegekasse gestellt werden. Die 
Leistungen werden ab Antragstellung gewährt.

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MD) 
stellt zunächst die Pflegebedürftigkeit fest und nimmt 
eine Einstufung vor. Die Pflegekasse erteilt dann einen 
Bescheid über das Ergebnis der Begutachtung und 
zahlt eine monatliche Pauschale an die Pflegeeinrich-
tung, je nach Einstufung derzeit in folgender Höhe aus 
(Stand Januar 2025):

Durch eine Pflegereform erhalten seit 2017 auch 
kognitiv eingeschränkte Personen (z. B. Demenzkranke) 
verbesserte Leistungen der Pflegekasse. Hierzu wur-
den die bisherigen drei Pflegestufen in fünf Pflege
grade umgewandelt und ein neues Begutachtungs
system entwickelt.

Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch stei-
gende Pflegekosten zu schützen, zahlt die Pflegeversi-
cherung neben dem nach Pflegegrad differenzierten 
Leistungsbetrag seit Januar 2022 zusätzlich einen 

Pflegegrad 1 131,00 Euro

Pflegegrad 2 805,00 Euro

Pflegegrad 3 1.319,00 Euro

Pflegegrad 4 1.855,00 Euro

Pflegegrad 5 2.096,00 Euro
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Leistungszuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil 
der pflegebedürftigen Person. Dieser steigt mit der 
Dauer der vollstationären Pflege: Seit 1. Januar 2024 
erhalten Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 höhere Zu-
schläge auf den pflegebedingten Eigenanteil, wenn die 
Personen in einer vollstationären Pflegeeinrichtung un-
tergebracht sind. Es gelten entsprechend der Aufent-
haltsdauer folgende Zuschläge:

	y bis 12 Monate 15 Prozent
	y bis 24 Monate 30 Prozent
	y bis 36 Monate 50 Prozent
	y über 36 Monate 75 Prozent

Die Abrechnung erfolgt zwischen Pflegeeinrichtung 
und Pflegekasse.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen 
Leistungen der Pflegekasse sowie den erfolgten 
Änderungen erhalten Sie u. a. über das Bundesminis
terium für Gesundheit im Internet unter 
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/
pflege oder bei einer persönlichen Beratung durch 
ihre Pflegekasse.

Wer kommt für die Bestattungskosten auf?

Verstirbt die pflegebedürftige Person und wurde für 
die Heimkosten Sozialhilfe geleistet, werden die anfal-
lenden Bestattungskosten nicht automatisch ebenfalls 
vom Sozialhilfeträger übernommen. Wer zur Beglei-
chung der Bestattungskosten verpflichtet ist, kann 
allerdings für sich einen eigenen Sozialhilfeantrag 
hierfür beim Bezirk Oberbayern stellen, wenn seine 
eigenen finanziellen Mittel für diese Kosten nicht aus-
reichen (§ 74 SGB XII).
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Zur Kostenübernahme verpflichtet sind hier in 
folgender Reihenfolge:
1.	vertraglich Verpflichtete 

(z. B. geregelt in einem Überlassungsvertrag)
2.	Erben
3.	Unterhaltspflichtige
4.	öffentlich-rechtlich Verpflichtete nach den jeweiligen 

Vorschriften der Länder

Beauftragt eine andere Person als die vorher Genann-
ten die Bestattung (zum Beispiel das Pflegeheim, der 
bisherige Betreuer, Freunde oder Nachbarn etc.), haben 
diese Personen keinen Anspruch auf Leistungen der 
Sozialhilfe für die Bestattungskosten.

Sofern ein Sozialhilfebedarf gegeben ist, übernimmt 
der Sozialhilfeträger die notwendigen Kosten einer 
würdigen, einfachen und den örtlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bestattung. Hierzu zählen insbesonde-
re alle öffentlich-rechtlichen Gebühren sowie die Kos-
ten für Waschen, Kleiden und Einsargen des Leichnams, 
den Sarg, Sargträger, einfachen Grabschmuck, das Her-
richten des Grabes einschließlich Erstbepflanzung so-
wie bei Feuerbestattung die Kosten der Einäscherung, 
des Urnenträgers sowie der Urne. Ebenfalls zu den er-
forderlichen Kosten kann ein einfacher Grabstein oder 
eine Grabplatte zählen.

Diese Kosten werden jedoch nur übernommen, 
soweit sie nicht bereits durch Nachlass, Sterbegeld
versicherungen, Bestattungsvorsorgen oder Ähnliches 
gedeckt sind. Für Leistungen, welche nicht direkt im 
Zusammenhang mit der Bestattung notwendig sind 
(zum Beispiel Leichenschmaus u. ä.), ist eine Sozialhilfe
gewährung hingegen nicht möglich. Fallen solche 
Kosten an, müssen diese privat getragen werden.

Bitte beachten 
Sie, dass der 

Sozialhilfeträger 
bestimmte 

Kosten für die 
Bestattung nicht 

übernimmt.
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Bezirk Oberbayern

Der Bezirk Oberbayern erfüllt Aufgaben in den Berei-
chen Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur, Heimat und 
Umwelt, die über das Leistungsvermögen der Land
kreise und kreisfreien Städte hinausgehen.

Sein Schwerpunkt liegt im Sozialen: Gemäß seinem 
Anspruch „Wir stärken Menschen“ finanziert er Hilfen 
für Menschen mit Behinderungen und mit Pflegebedarf, 
betreibt berufliche Bildungszentren und Förderschulen 
sowie über sein Kommunalunternehmen kbo psychiat-
rische und neurologische Kliniken in ganz Oberbayern.

Darüber hinaus fördert er die regionale Kultur, unterhält 
Museen wie das Freilichtmuseum Glentleiten und enga-
giert sich für Denkmalschutz, Bienen- und Fischzucht 
sowie Naturschutz.

Der Bezirk Oberbayern verfügt jährlich über einen 
Etat von über drei Milliarden Euro und wird vom demo-
kratisch gewählten Bezirkstag verwaltet.
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Servicestelle des Bezirks Oberbayern

Unsere Servicestelle beantwortet Ihre Fragen:

Bezirk Oberbayern Servicestelle
Prinzregentenstraße 14
80538 München
Telefon: 089 2198-21010
Fax: 089 2198-05 21010
servicestelle@bezirk-oberbayern.de
www.bezirk-oberbayern.de/Servicestelle

Sprechzeiten:
Mo – Fr 9:00 bis 12:00 Uhr und  
Di – Do 13:30 bis 15:00 Uhr

Termine außerhalb der Sprechzeiten sind möglich. 
Wir bitten um vorherige telefonische Vereinbarung.

Beratung vor Ort des Bezirks Oberbayern

An unseren Sprechtagen im Pflegestützpunkt Ihres 
Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt beraten wir 
Sie zu unseren sozialen Leistungen – wohnortnah 
und persönlich.

Weitere Informationen zu Sprechzeiten 
und Standorten:
www.bezirk-oberbayern.de/Beratung-vor-Ort
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11. aktualisierte Auflage

Fotonachweis:
Die Innere Mission München, der Caritasverband 
der Erzdiözese München und Freising e. V. sowie 
die Arbeiterwohlfahrt München haben dem Bezirk 
Oberbayern freundlicherweise in ihren Heimen 
aufgenomme Fotografien zur Verfügung gestellt. 
Dafür danken wir den genannten Verbänden und 
Einrichtungen herzlich.

Titelbild: Evangelisches Pflegezentrum Eichenau/
Erol Gurian; S. 2: Bezirk Oberbayern/Wolfgang 
Englmaier; S. 4 links: Caritas-Altenheim St. Hedwig 
Geretsried/Thomas Klinger; S. 4 rechts: AWO-Dorf 
Hasenbergl der Arbeiterwohlfahrt München; S. 4 
unten: Horst-Salzmann-Zentrum der Arbeiterwohl-
fahrt München/Werner Bachmaier; S. 6 links und 
rechts: Evangelisches Pflegezentrum Eichenau/
Michaela Handrek-Rehle; S. 6 unten: Evangelisches 
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Alten- und Pflegeheim Ebenhausen/Erol Gurian; 
S. 12: Evangelisches Pflegezentrum Eichenau/
Michaela Handrek-Rehle; S. 14: AWO-Dorf Hasen-
bergl der Arbeiterwohlfahrt München; S. 16: Offene 
Altenarbeit für evangelische Kirchengemeinden/
Offene Altenarbeit; S. 18: Caritas-Altenheim 
St. Antonius München/Thomas Klinger; S. 22: 
Evangelisches Pflegezentrum Eichenau/Erol 
Gurian; S. 26: Evangelisches Alten- und Pflegeheim 
Ebenhausen/Erol Gurian; S. 29: Evangelisches 
Pflegezentrum Eichenau/Erol Gurian; S. 32: 
istockphoto.com/Fred Froese
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Der Bezirk Oberbayern: 
Wir stärken Menschen.

http://www.bezirk-oberbayern.de
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